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Thüringen 

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Postfach 100 262 - 07702 Jena 

Planungsbüro Dr. Haußner 
Kummelgasse 7 

99425 Weimar 

Bebauungsplan für das Gewerbe- und Sondergebiet „Auf dem Berg 100“ 
in der Gemeinde Mörsdorf 
Stellungnahme des TLLLR, Referat 42 

Sehr geehrter Herr Dr. Haußner, 

die vorliegende Planung wurde aus der Sicht der von uns zu vertretenden 
Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur geprüft. 

.' :." 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein vollständig bebautes und 
erschlossenes Gebiet. Für die vorgesehenen Änderungen im Plangebiet wird 
der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt. 
Landwirtschaftliche und agrarstrukturelle Belange sind betroffen am östlichen 
Rand des Plangebietes. Hier ist die Inanspruchnahme von Ackerfläche für die 
Eingrünung des Gewerbegebietes (Ausgleich— und Ersatzmaßnahme) 
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vorgesehen. 

Die Maßnahme ist mit dem Nutzer abgestimmt. Das Anliegen des Landwirtschaftsbetriebes, die 
Bepflanzung so zu gestalten, dass auch die Randbereiche der Ackerfläche mit der vorhandenen 
Technik bearbeitet werden können, wurde planerisch umgesetzt. 
Auf Grund der Antragstellung auf Flächenbeihilfen (Mai jeden Jahres) und zur Vermeidung von 
Sanktionen, ist dern Landwirtschaftsbetrieb rechtzeitig Zeitpunkt und Umfang des Entzuges der 
Landwirtschaftsfläche mitzuteilen. 

Zu klären ist weiterhin die Pflege der Anpflanzungen, um Beeinträchtigungen für die Ackerfläche 
(Hineinwachsen, Verschatten der Fläche) zu verhindern. 

Im Bereich der Biogasanlage wurden gegenüber der vorliegenden Planung Veränderungen in 
den Flurstücksbezeichnungen vorgenommen (Flurbereinigung?). Diese sollten bei der weiteren 
Planung berücksichtigt werden. 

Bei Beachtung des Hinweises stehen der Planung keine landwirtschaftlichen oder 
agrarstrukturellen Belange entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

%iw— 
Hannelore Grieger
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